
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
2244/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
IV/52/520/3 

 Freigabedatum 
16.06.2010 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Sportanlage Rochusstr.  
Erneuerung der Kunststoff-Laufbahn 
Baubeschluss und Freigabe von Finanzmitteln 
 

 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) Finanzausschuss 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 05.07.2010       

Finanzausschuss 12.07.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Die Bezirksvertretung Ehrenfeld beauftragt die Verwaltung mit der Erneuerung der Kunststoff-
laufbahn auf der städtischen Sportanlage Rochusstraße in Köln-Bickendorf mit Gesamtkosten in 
Höhe von 60.000,-- €.  
 
Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Hö-
he von 60.000,-- € im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung, Zeile 8, Auszahlungen für Baumaß-
nahmen, Hj. 2010 (Sportpauschale).  
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   60.000,00  €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Die städtische Sportanlage Rochusstr., Köln-Bickendorf verfügt neben einem Großspielfeld 
über eine Weitsprunggrube und eine Kunststofflaufbahn. Die im Jahr 1988 erstellte Kunst-
stofflaufbahn ist an mehreren Stellen defekt (Oberbelag aufgerissen) und im Bereich vor der 
Sprunggrube hat sich der Belag um ca. 5- 7 cm angehoben (Blasenbildung), so dass eine 
erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Da die Anlage neben den Vereinsnutzern auch durch 
die angrenzenden Schulen für den Sportunterricht genutzt wird, besteht dringender Hand-
lungsbedarf. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt zur Beseitigung der Unfallgefahren die gesamte 100 m Kunst-
stofflaufbahn zu erneuern. Nach den vorliegenden Kostenberechnungen belaufen sich die 
Gesamtkosten der Maßnahme auf rd. 60.000,00 €. 
 
Die Bestimmungen des § 82 GO NRW werden hier beachtet, da es sich um die Verwendung 
von investiven Mitteln der Sportpauschale handelt.  
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


